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1. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

1.1     LEBENSMITTELSICHER-
HEITS- UND VERBRAUCHER-
SCHUTZGESETZ (LMSVG)

Die am 21.2.2002 in Kraft getrete-
ne EU-Basisverordnung (EG) Nr. 
178/2002 zur Festlegung der all-
gemeinen Grundsätze und Anfor-
derungen des Lebensmittelrechts, 
zur Errichtung der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit 
und zur Festlegung von Verfahren 
zur Lebensmittelsicherheit gibt den 
rechtlichen Rahmen für die Lebens-
mittelsicherheit inklusive Futtermit-
tel und die Eigenverantwortung der 
Unternehmer vor.

Mit 20.1.2006 löste das neue Le-
bensmittelsicherheits- und Ver-
braucherschutzgesetz (LMSVG, 
BGBl. I Nr. 13/2006 idgF) das bishe-
rige Lebensmittelgesetz (LMG) 1975 
(BGBl. Nr. 86/1975) und das Fleisch-
untersuchungsgesetz  (BGBl.  Nr.  
522/1982)  ab.  Damit  wurde  das  
österreichische Lebensmittelrecht 
an die neue EU-Gesetzgebung an-
gepasst.

Die lebensmittelrechtlichen Vor-
schriften finden sich nunmehr 
neben dem LMSVG in nationalen 
lebensmittelrechtlichen Verordnun-
gen sowie zahlreichen EU-Richtli-
nien und unmittelbar anwendbaren 
Verordnungen der Europäischen 
Gemeinschaft.

Wesentliche EU-Rechtsvorschrif-
ten sind:
 � Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

 zur Festlegung der allgemeinen 
 Grundsätze und Anforderungen 
 des Lebensmittelrechts, zur Er- 
 richtung der Europäischen Be- 
 hörde für Lebensmittelsicher- 
 heit und zur Festlegung von Ver- 
 fahren zur Lebensmittelsicher- 
 heit (EG-Basisverordnung)

 � Verordnung  (EG)  Nr.  882/2004 
 über  amtliche  Kontrollen  zur 
 Überprüfung  der  Einhaltung 
 des Lebensmittel- und Futter- 
 mittelrechts sowie der Bestim- 
 mungen über Tiergesundheit 
 und Tierschutz

 � Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 
 über Materialien und Gegen- 
 stände, die dazu bestimmt sind, 
  mit Lebensmitteln in Berührung 
 zu kommen

 � 3 EG-Lebensmittelhygienever- 
 ordnungen (EG) Nr. 852/2004, 
 Nr. 853/2004, Nr. 854/2004

1.2     FREIE VERKEHRSFÄHIGKEIT 
DER WAREN INNERHALB DER EU

Das europäische Lebensmittelrecht 
entwickelte sich primär aus der 
Warenverkehrsfreiheit der EU. Auf-
grund des „Cassis-de-Dijon-Urtei-
les“ des EuGH vom 20.2.1979 wurde 
festgestellt, dass ein Erzeugnis, das 
in einem Mitgliedstaat rechtmä-
ßig in Verkehr gebracht worden ist, 
überall in der Gemeinschaft unge-
hindert verkauft werden darf, außer 
es bestehen nationale Regelungen, 
die zum Schutz der öffentlichen 
Gesundheit und des Verbraucher-
schutzes erlassen wurden oder 
zwingende Erfordernisse wie eine 
wirksame steuerliche Kontrolle und 
die Lauterkeit des Handelsverkehrs, 
die die Einschränkung des Waren-
verkehrs erfordern.
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1. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

2.1     GELTUNGSBEREICH UND 
BEGRIFFSDEFINITIONEN

Die Ziele des LMSVG sind der Ge-
sundheitsschutz sowie der Schutz 
des Verbrauchers vor Täuschung 
auf der Basis von Risikoanalyse, 
Vorsorgeprinzip und Transparenz.

Das LMSVG regelt die Anforde-
rungen an Lebensmittel, Wasser 
für den menschlichen Gebrauch, 
Gebrauchsgegenstände und kos-
metische Mittel und die damit 
verbundene Verantwortung der 
Unternehmer. Es gilt für alle Pro-
duktions-, Verarbeitungs- und 
Vertriebsstufen. Vom Geltungsbe-
reich ausgenommen sind lediglich 
die Primärproduktion für den pri-
vaten häuslichen Gebrauch sowie 

die häusliche Verarbeitung, Hand-
habung oder Lagerung zum häus-
lichen privaten Verbrauch.

Lebensmittel sind alle Stoffe oder 
Erzeugnisse, die dazu bestimmt 
sind oder von denen nach vernünf-
tigem Ermessen erwartet werden 
kann, dass sie in verarbeitetem, 
teilweise verarbeitetem oder un-
verarbeitetem Zustand von Men-
schen aufgenommen werden.

Produktions-, Verarbeitungs- und 
Vertriebsstufen sind alle Stufen, 
von der Primärproduktion eines 
Lebensmittels und der Futtermit-
tel über die Einfuhr, Lagerung, 
Beförderung, Verkauf bis zur Ab-
gabe an den Endverbraucher.

Unter Primärproduktion (Land-
wirtschaft) versteht man die Er-
zeugung, die Aufzucht oder den 
Anbau von Primärprodukten 
einschließlich Ernten, Melken 
und landwirtschaftliche Nutz-
tierproduktion vor dem Schlach-
ten. Umfasst ist auch das Jagen 
und Fischen und das Ernten wild 
wachsender Erzeugnisse.

2.2     INVERKEHRBRINGEN

Die  alte  Rechtslage  des  LMG  
1975  stellte  im  Gegensatz  zum  
LMSVG  für  die  Anwendbarkeit  
des Lebensmittelrechts auf das 
„Inverkehrbringen“ ab.

1.3     ÖSTERREICHISCHES 
LEBENSMITTELBUCH (CODEX 
ALIMENTARIUS AUSTRIACUS)

Das Österreichische Lebens-
mittelbuch wird vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit (BMG) 

herausgegeben und dient der 
Verlautbarung von Sachbezeich-
nungen, Begriffsbestimmungen, 
Untersuchungsmethoden und 
Beurteilungsgrundsätzen sowie 
von Richtlinien für das Inverkehr-
bringen von Waren. Der Codex ist 

seiner Rechtsnatur nach als ein 
objektiviertes Sachverständigen-
gutachten zu werten (abrufbar un-
ter www.verbrauchergesundheit.
gv.at > Lebensmittelrecht > Das 
österreichische Lebensmittelbuch

2. GELTUNGSBEREICH
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Nach dem LMG 1975 ist unter „In-
verkehrbringen“ das Gewinnen, 
Herstellen, Behandeln, Einführen, 
Lagern, Verpacken, Bezeichnen, 
Feilhalten, Ankündigen, Werben, 
Verkaufen, jedes sonstige Überlas-
sen und das Verwenden für andere 
zu verstehen, sofern es zu Erwerbs-
zwecken oder für Zwecke der Ge-
meinschaftsversorgung geschieht.

Das neue LMSVG definiert „Inver-
kehrbringen“ nach der EG-Basis-
verordnung (EG Nr. 178/2002) enger, 
nämlich als Bereithalten von Le-
bensmitteln oder Futtermitteln für 
Verkaufszwecke einschließlich des 
Anbietens  zum  Verkauf,  Vertrieb  
oder  jeder  anderen  Form  der  Wei-
tergabe,  gleichgültig,  ob unentgelt-
lich oder nicht.   Der Anwendungs-
bereich ist hingegen weiter, denn 
es greifen die Beschaffenheitsvor-
schriften und die Lebensmittelkon-
trolle schon vor dem Inverkehrbrin-
gen auf allen Stufen der Produktion, 
der Verarbeitung und des Vertriebes. 
Umfasst sind auch die vom LMSVG 
erfassten kosmetischen Mittel und 
Gebrauchsgegenstände.

Grundsätzlich  ist  der  engere  Be-
griff  des  Inverkehrbringens  der  
EG-Basisverordnung  anzuwenden. 
Lediglich für die auf der Grundlage 
des LMG 1975 erlassenen Durch-
führungsverordnungen gilt nach 
wie vor der weitere Begriff des In-
verkehrbringens, soweit diese Ver-
ordnungen nach Inkraftkreten des 
LMSVG weitergelten.
 
Anders als nach dem LMG 1975 stel-
len das Gewinnen, Herstellen, Be-
handeln, Einführen, Lagern, Verpa-
cken, Bezeichnen, Ankündigen und 
Werben kein „Inverkehrbringen“ 
dar, außer eine dieser Tätigkeiten 
ist vom Bereithalten für Verkaufs-
zwecke, dem Anbieten zum Verkauf, 
dem Verkauf, dem Vertrieb oder ei-
ner anderen Form der Weitergabe 
umfasst.

Es gibt somit nach dem LMSVG zwei 
verschiedene Definitionen zum „In-
verkehrbringen“, sodass hier im
Zweifel Detailprüfungen zur Ausle-
gung notwendig sein werden.

2.3     NEUERUNGEN DURCH DAS 
LMSVG 2006

 � Zusammenfassung      des      Lebens- 
 mittelrechtes, Fleischuntersu- 
 chungsgesetzes      und      der 
 Hygienebestimmungen

 � zusätzliche Begriffsdefinitionen 

 � neue Verantwortlichkeiten des 
 Lebensmittelunternehmers  
 (Rückverfolgbarkeit, Rückruf- 
 pflichten, Behördeninformati- 
 onspflicht)

 � Neuregelung der Kontrolle

 � Eintragungs- bzw. Zulassungs- 
 pflicht der Lebensmittelunter- 
 nehmer beim Landeshaupt- 
 mann 

 � Neuregelung der Beanstan- 
 dungsgründe

 � Neue Maßnahmen zur Mängel- 
 behebung und Risikominimie- 
 rung

 � Neuordnung bei den Strafbe- 
 stimmungen

 � Neue Gebührenregelung
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Die Lebensmittelhygiene ist durch 
drei unmittelbar in allen Mitglied-
staaten geltenden EU-Verordnun-
gen geregelt:

1.    VO (EG) Nr. 852/2004 über Le-
bensmittelhygiene
Diese allgemeine Hygieneverord-
nung ist eine generelle Basisrege-
lung für alle Betriebe sämtlicher 
Bereiche der Lebensmittelkette 
einschließlich der Urproduktion. Die 
Lebensmittelhygiene umfasst die 
Maßnahmen und Vorkehrungen, die 
notwendig sind, um Gefahren unter 
Kontrolle zu bringen und zu gewähr-
leisten, dass ein Lebensmittel für 
den menschlichen Verzehr tauglich 
ist.

Die Verordnung enthält
 � ein allgemeines Hygienegebot 

 und die Verpflichtung zur ange- 
 messenen Beachtung der ge- 
 trennt für die Primärproduk- 
 tion und die Weiterverarbeitung 
 normierten generellen Hygiene- 
 vorschriften

 � die  Verpflichtung  zu  Eigenkon- 
 trollen  nach  HACCP-Grundsät- 
 zen  (Gefahren-  bzw.  Risiko- 
 analyse kritischer Punkte im 
 Betrieb) einschließlich der Ver- 
 pflichtung zur Dokumentation 
 HACCP-bezogener Maßnahmen

 � eine   allgemeine   Melde-   bzw. 
 Registrierungspflicht   für   Le- 
 bensmittelbetriebe   bzw.   eine 
 Zulassungspflicht für Schlacht-, 
 Fleischzerlegungs- und Fleisch- 
 verarbeitungsbetriebe

2.    VO  (EG)  Nr.  853/2004  mit  spe-
zifischen  Hygienevorschriften  für  
Lebensmittel  tierischen Ursprungs
Lebensmittelunternehmen, die aus 
unverarbeiteten tierischen Erzeug-
nissen Lebensmittel herstellen, sind 
zulassungspflichtig. Zur Gewähr-
leistung der Rückverfolgbarkeit sind 
die Lebensmittel mit der Kontroll-
nummer des Betriebes zu kenn-
zeichnen.

3. VO (EG) Nr. 854/2004 mit beson-
deren Verfahrensvorschriften für 
die amtliche Überwachung von zum 
menschlichen Verkehr bestimmten 
Erzeugnissen tierischen Ursprungs
Die Verordnung fasst das bisher pro-
duktspezifisch geregelte Vorgehen 
der Überwachungsbehörden bei 
Betriebszulassungen,  Betriebskon-
trollen,  Schlachttier-  und  Fleisch-
untersuchungen  sowie  bei  der 
Erteilung von Genusstauglichkeits-
bescheinigungen zusammen.

4.    Hygieneleitlinien
Im Hinblick    auf    die    EU-Lebens-
mittelhygieneverordnung    852/2004    
wurden    vom    Ständigen Hygie-
neausschuss Leitlinien für eine gute 
Hygienepraxis ausgearbeitet und als 
ministerielle Erlässe vom BMG ver-
öffentlicht. Sie stellen nicht unmit-
telbar verbindliche Fachgutachten 
des ständigen Hygieneausschusses 
dar. Die in den Leitlinien enthalte-
nen Ausführungen zur Betriebs-
hygiene, Reinigung und Desinfek-
tion, Schädlingsbekämpfung und 
Personalschulung, etc. helfen dem 
Unternehmer seine Aufzeichnungs-
pflichten zu erfüllen und die Bestim-
mungen zur Lebensmittelhygiene 
einzuhalten.

Leitlinienübersicht der Branchen 
des BM für Gesundheit: 
www.verbrauchergesundheit.gv.at > 
Hygieneleitlinien

3. HYGIENE
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Die EU-Verbraucherinformations-
verordnung Nr. 1169/2011 (LMIV) gilt 
ab 13.12.2014 unmittelbar in allen 
EU-Mitgliedstaaten und ersetzt die 
Lebensmittelkennzeichnungsver-
ordnung und die Nährwertkenn-
zeichnungsverordnung.

4.1 WELCHE WAREN MÜSSEN GE-
KENNZEICHNET WERDEN? (Art. 6 
LMIV)

Alle Lebensmittel (verpackt oder 
unverpackt), die für Endverbraucher 
oder Anbieter von Gemeinschafts-
verpflegung bestimmt sind.Die In-
formationen müssen zutreffend, 
klar und für die Verbraucher leicht 
verständlich sein.

4.2 SCHRIFTGRÖESSE (Art. 12 
LMIV)

Alle Pflichtangaben müssen min-
destens in einer Schriftgröße, deren 
kleines x 1,2 mm hoch ist, angege-
ben sein. Bei Kleinpackungen mit 
einer größten Oberfläche von we-
niger als 80 cm² gilt eine entspre-
chende Höhe von 9 mm.

4.3 WER IST FÜR DIE INFORMA-
TION VERANTWORTLICH? (Art. 8 
LMIV)

Verantwortlich für die Informati-
on über ein Lebensmittel ist der 
Lebensmittelunternehmer, unter 
dessen Namen oder Firma das Le-
bensmittel vermarktet wird, oder, 
wenn dieser Unternehmer nicht in 
der Union niedergelassen ist, der 
Importeur, der das Lebensmittel in 
die Union einführt.

4.4 PFLICHTANGABEN AUF LE-
BENSMITTELN (Art. 9 LMIV)

a) Bezeichnung des Lebensmittels
b) Zutatenverzeichnis
c) allergene Zutaten und Verarbei-

tungshilfsstoffe (Anhang II LMIV) 
d) Menge bestimmter Zutaten oder 

Klassen von Zutaten
e) Nettofüllmenge des Lebensmit-

tels
f) Mindesthaltbarkeitsdatum oder 

Verbrauchsdatum
g) gegebenenfalls besondere Auf-

bewahrungs- und/oder Verwen-
dungsbedingungen

h) Name oder Firma und die An-
schrift des Lebensmittelunter-
nehmers

i) Ursprungsland oder Herkunfts-
ort

j) Gebrauchsanleitung
k) für Getränke mit einem Alko-

holgehalt von mehr als 1,2 Vo-
lumenprozent die Angabe des 
vorhandenen Alkoholgehaltes in 
Volumenprozent

k) Nährwertdeklaration (ab 
13.12.2016) – Art. 29 LMIV - 
Brennwert, die Mengen an Fett, 
gesättigten Fettsäuren, Kohlen-
hydraten, Zucker, Eiweiß und 
Salz

Weitere Infos zur Kennzeichnung: 
www.dielebensmittel.at > Schwer-
punktthemen > Lebensmittelrecht

4.5 ALLERGENKENNZEICHNUNG

Seit 13.12.2014 müssen Lebensmit-
telunternehmer (von der Produktion 
bis zum Verkauf) über die verwen-
deten Zutaten oder Erzeugnisse, die 
Allergien hervorrufen können infor-
mieren. Die Informationspflicht gilt 
für Lebensmittel und Getränke, die 
für den Endverbraucher bestimmt 
sind. Die Kennzeichnungspflicht 
trifft den Einzelhandel, die Gast-
ronomie, den landwirtschaftlichen 
Direktvertrieb, Verkehrsunterneh-
men, etc.
Die Informationsverpflichtung be-
steht, wenn für die Herstellung Zu-
taten (einschließlich Erzeugnisse 

4. LEBENSMITTEL-
KENNZEICHNUNG
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davon) verwendet werden, die in eine 
der 14 Hauptkategorien laut Anhang 
II der EU-Lebensmittelinformati-
onsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 - www.eur-lex-europa.
eu) fallen. Diese 14 Allergene sind 
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, 
Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, etc.), 
Krebstiere, Eier, Fische, Erdnüsse, 
Sojabohnen,  Milch, Schalenfrüchte 
(Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, 
Kaschunüsse, Pecannüsse, Para-
nüsse, Pistazien, Macadamia- oder 
Queenslandnüsse), Sellerie, Senf, 
Sesamsamen, Schwefeldioxid und 
Sulphite in Konzentrationen von 
mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l 
als insgesamt vorhandenes SO 2 , 
die für verzehrfertige oder gemäß 
den Anweisungen des Herstellers in 
den ursprünglichen Zustand zurück 
geführte Erzeugnisse zu berechnen 
sind, Lupinen sowie Weichtiere.
In Österreich wurden mit der Aller-
geninformationsverordnung BGBl. II 
Nr. 175/2014 und zwei ergänzenden 
Leitlinien die Rahmenbedingungen 
für die Allergenkennzeichnung fest-
gelegt:

Die Allergeninformation kann  
mündlich oder schriftlich gegeben 
werden und muss dem Gast zum 
Zeitpunkt seiner Bestellung zur Ver-
fügung stehen (siehe Leitlinie zur 
Allergeninformation bei nicht vor-
verpackten Lebensmitteln („offene 
Waren“) - https://www.verbraucher-
gesundheit.gv.at/lebensmittel/aller-
gene/allergene.html

Im Falle der schriftlichen Informati-

on ist diese in Speise- oder Geträn-
kekarten, Preisverzeichnissen, auf 
einem Schild am oder in der Nähe 
des Lebensmittels, in einem Aus-
hang oder in elektronischer Form 
bereit zu stellen. Hierzu können 
auch Abkürzungen oder Symbole 
verwendet werden, wenn diese in 
unmittelbarer Nähe aufgeschlüs-
selt werden. Eine Kennzeichnung 
ist nicht erforderlich, wenn sich die 
Bezeichnung des Lebensmittels 
eindeutig auf die betreffende Zutat 
bezieht oder die Präsentation des 
Lebensmittels auf das Vorhanden-
sein dieser Zutat schließen lässt 
(z.B. Krabbencocktail, Milchshake, 
Selleriesalat, etc.).
Das Gesundheitsministerium hat 
in der Empfehlung zur schriftli-
chen Allergeninformation bei nicht 
vorverpackten Lebensmitteln eine 
Tabelle mit Kurzbezeichnungen ver-
öffentlicht (Link zur Empfehlung: ht-
tps://www.verbrauchergesundheit.
gv.at/lebensmittel/allergene/aller-
gene.html
Informationen über Tagesgerichte 
können auch nur mündlich gegeben 
werden. Generell reicht eine auf An-
frage ausgegebene Allergikerkar-
te und es müssen nicht mehr alle 
Speisekarten mit Buchstabencodes 
versehen werden.

Wird die Allergeninformation in 
mündlicher Form gegeben, hat der 
Lebensmittelunternehmer sicher 
zu stellen, dass während der Öff-
nungszeiten diese Auskunft durch 
eine oder mehrere von ihm beauf-
tragte Personen, die geschult sein 

müssen,  gegeben werden kann. Bei 
mündlicher Information ist an einer 
gut sichtbaren Stelle im Lokal deut-
lich und gut lesbar darauf hinzuwei-
sen, dass die Allergeninformationen 
auf Nachfrage erhältlich sind z. B. 
Hinweis mittels Aushang oder in der 
Speisekarte „Unsere Verkaufsmit-
arbeiter informieren Sie über all-
ergene Zutaten in unseren Produk-
ten“. Die beauftragte Person muss 
einmal geschult werden.  
Auffrischungsschulungen sind ab 
1.10.2017  nicht mehr notwendig.
Die Schulungen können durch inter-
ne oder externe Personen, die über 
entsprechendes Fachwissen ver-
fügen, erfolgen. Über die erfolgten 
Schulungen sind Nachweise auszu-
stellen, die 3 Jahre lang im Betrieb 
aufliegen müssen. Die Schulungs-
nachweise und die Unterlagen, wer-
den durch die Lebensmittelinspekti-
on überprüft.

Schulungsinhalt gemäß Punkt 2 der 
Leitlinie für die Personalschulung 
über die Allergeninformation –  ht-
tps://www.verbrauchergesundheit.
gv.at/lebensmittel/allergene/aller-
gene.html

Die Rezeptplattform https://main.
necta.at/wko/wko.html steht allen 
Wirtschaftskammer-Mitgliedern 
der Fachgruppe Gastronomie und 
Hotellerie kostenlos zur Verfügung 
und enthält die Rezepturen von über 
600 Speisen mit detaillierter Nähr-
wertanalyse und Informationen über 
die allergenen Stoffe gemäß Le-
bensmittelinformationsverordnung. 

4. LEBENSMITTEL-
KENNZEICHNUNG
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4.6 NÄHRWERTKENNZEICHNUNG

Die EU-Informationsverordnung 
schreibt ab 13.12.2016 eine ver-
pflichtende Nährwertdeklaration 
von „7 Angaben“ vor. Diese sind in 
folgender Reihenfolge tabellarisch 
pro 100 g/100 ml zu nennen Eine 
zusätzliche bzw. alternative Angabe 
je Portion/Verzehreinheit ist unter 
bestimmten Voraussetzungen mög-
lich.

n Bennwert 
n Fett
n gesättigte Fettsäuren
n Kohlenhydrate
n Zucker
n Eiweiß
n Salz

Die Nährwertangaben müssen im 
selben Sichtfeld, als Ganzes, über-
sichtlich, gegebenenfalls in der vor-
gegebenen Reihenfolge und sofern 
genügend Platz vorhanden, in Ta-
bellenform angeführt werden. Bei 
Platzmangel können sie hinterein-
ander aufgeführt werden.
Freiwillig können folgende Nähr-
stoffe ergänzend zu den „7 Anga-
ben“ in der Tabelle genannt werden: 
n einfach ungesättigte Fettsäuren
n mehrfach ungesättigte Fettsäu-
 ren

n mehrwertige Alkohole
n Stärke
n Ballaststoffe sowie 
n Vitamine und Mineralstoffe 

Anhang V der EU-Informationsver-
ordnung nennt Nährstoffe, die von 
der verpflichtenden Nährwertdekla-
ration ausgenommen sind, u.a.

n Kräuter, Gewürze und Mischun- 
 gen daraus
n Tafelsüßen
n Aromen
n Lebensmittelzusatzstoffe
n Verarbeitungshilfsstoffe
n Gelatine
n Hefe
n Kaugummi
n Lebensmittel in Verpackungen  
 oder Behältnissen, deren größte  
 Oberfläche weniger als 25 cm2  
 beträgt
n Lebensmittel, einschließlich  
 handwerklich hergestellter  
 Lebensmittel, die direkt in  
 kleinen Mengen von Erzeug- 
 nissen durch den Hersteller an  
 den Endverbraucher oder an  
 lokale Einzelhandelsgeschäfte  
 abgegeben werden,  
 die Erzeugnisse unmit- 
 telbar an den Endverbraucher 
 abgeben
n Alkoholische Getränke mit mehr 

 als 1,2 Volumenprozent
n Nahrungsergänzungsmittel (es 
 gelten die spezifischen Vor- 
 schriften für Nahrungsergän- 
 zungsmittel)
n Natürliches Mineralwasser (es  
 gelten die spezifischen Vor- 
 schriften für natürliche Mineral- 
 wässer)

Ausnahme von der Kennzeich-
nungspflicht 
Von der Nährwertkennzeichnungs-
pflicht befreit sind Handwerksbe-
triebe (z.B. Bäcker, Konditoren, 
Fleischer, etc.), die ihre Erzeugnisse 
in ihrem eigenen Laden, in mobilen 
Verkaufsständen oder im Rahmen 
einer Hauszustellung unmittelbar 
an Konsumenten oder lokale Ein-
zelhandelsgeschäfte abgeben, so-
fern ihre Produkte nur regional und 
punktuell vertrieben werden.

Leitlinien sowie Orientierungser-
lass: 
https://www.verbrauchergesund-
heit.gv.at>Lebensmittelrecht>Nähr-
-wert- und gesundheitsbezogene 
Angaben
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Die Einhaltung der lebensmittel-
rechtlichen Bestimmungen, vor al-
lem die Dokumentationen für die 
Lebensmittelhygiene, wird in re-
gelmäßigen Abständen von der Le-
bensmittelbehörde kontrolliert.
Als Aufsichtsorgane werden tätig:
 � Organe der Bezirksverwaltungs- 

 behörde (in Wien Marktamt - 
 MA 59)
 � Tierärzte, amtliche Fachassis- 

 tenten

5.1   BEFUGNISSE DER AUFSICHTS-
ORGANE (§35 LMSVG)

Die Aufsichtsorgane  sind befugt,  
überall  dort  zu  kontrollieren,  wo  
Waren  (Lebensmittel,  Geschirr, 
Geräte, Gebrauchsgegenstände, 
Verpackungsmaterial und dgl.), die 
dem LMSVG unterliegen, gelagert, 
erzeugt, verpackt oder zum Verkauf 
bereitgehalten werden.

Aufsichtsorgane dürfen
 � die Betriebsgrundstücke, Ge- 

 bäude und Transportmittel be- 
 treten (z.B. Kühlhäuser, Ver- 
 kaufs- und Betriebsräume, 
 Transportfahrzeuge)
 � die erforderlichen Auskünfte- 

 verlangen und Personen befra- 
 gen

 � Geschäftsunterlagen auf 
 Schrift- und Datenträgern ein 
 sehen und davon Kopien oder 
 Ausdrucke anfertigen
 � Proben entnehmen
 � Hilfestellung bei der Durchfüh- 

 rung der Untersuchungen und 
 der Kontrolle verlangen
 � bei  Verweigerung,  die  Kontrol- 

 le mit  Hilfe  der  Organe  des  
 öffentlichen  Sicherheitsdiens 
 tes erzwingen

Verpflichtungen der Aufsichts- 
organe
 � Die Kontrolle hat während der 

 Geschäfts- oder Betriebszeiten 
 zu erfolgen (Ausnahme: Kont- 
 rolle der Transportmittel und 
 bei Gefahr in Verzug)
 � Kontrolle tunlichst ohne Stö- 

 rung des Geschäftsbetriebes 
 und ohne jedes Aufsehen
 � Ausweispflicht
 � Ausfolgung eines Kontrollbe- 

 richtes bei Lebensmittelbean- 
 standungen

5.2     ORGANSTRAFVERFÜGUNG 
UND ANZEIGE

Die Aufsichtsorgane können bei der 
Wahrnehmung von Verstößen gegen 
lebensmittelrechtliche Vorschriften 

von der Verhängung einer Strafe 
absehen, eine Ermahnung ausspre-
chen oder eine Organstrafverfügung 
erlassen. Sind Missstände zu behe-
ben, wird eine Frist eingeräumt und 
danach die Mängelbehebung kont-
rolliert.

Hinweis: Der Unternehmer kann die 
mit Organstrafverfügung verhängte 
Geldstrafe entweder sofort bezah-
len oder er erhält einen Beleg zur 
Einzahlung binnen 2 Wochen. Bei 
Bezahlung der Organstrafverfügung 
besteht kein ordentliches Rechts-
mittel mehr, sondern nur mehr eine 
Beschwerde an den Verwaltungsge-
richtshof. In das Verwaltungsstraf-
register wird keine Vorstrafe einge-
tragen.

Wird  die  Organstrafverfügung  nicht  
bezahlt,  erfolgt  eine  Anzeige  an  
die  Verwaltungsbehörde
(zuständiges Magistratisches Be-
zirksamt).
 

5.3     PROBENAHME (§36 LMSVG)

Die Aufsichtsorgane können Proben 
von Waren, Werbemitteln, Etiketten 
und Verpackungen entnehmen. 
Die Probe wird, wenn dies möglich 
ist, in drei gleiche Teile geteilt. Ein 

5. AMTLICHE KONTROLLE
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Teil dient der amtlichen Untersu-
chung, die restlichen werden im Un-
ternehmen als Gegenproben für den 
Unternehmer und den Hersteller/
Importeur zurückgelassen. Der Un-
ternehmer ist über Lagerfrist und 
Lagerbedingungen der Probe zu in-
formieren.

Ist eine Teilung der Probe unmög-
lich, so ist die Probe ohne Teilung 
amtlich zu untersuchen. Dem Un-
ternehmer ist eine augenscheinlich 
gleiche Wareneinheit als Gegenpro-
be amtlich verschlossen zurückzu-
lassen. Der Unternehmer kann auf 
die Entnahme der ihm zustehenden 
Gegenprobe verzichten.

Die Aufsichtsorgane haben den Her-
steller bzw. den Importeur über die 
Probeziehung unverzüglich schrift-
lich zu informieren.

Hinweis: Eine Gegenprobe kann in 
einem Verwaltungsstrafverfahren 
als Verteidigungs- und Beweismittel 
zum amtlichen Untersuchungser-
gebnis dienen. Wenn kein Verschul-
den des Unternehmers vorliegt, 
empfiehlt es sich, die Gegenprobe 
dem Lieferanten zu übergeben, da-
mit dieser die Gegenprobe untersu-
chen lassen kann.

Probebegleitschreiben
Das Aufsichtsorgan muss der amt-
lichen Probe und den Gegenpro-
ben ein Begleitschreiben mit den 
wesentlichen Feststellungen und 
Wahrnehmungen beilegen.

Entschädigung (§36 LMSVG)
Für die entnommene amtliche Pro-

be ist auf Verlangen des Unterneh-
mers eine Entschädigung zu leisten, 
sofern der Wert der Probe € 150,-
- (bezogen auf den Einstandspreis 
der Ware) übersteigt. Sie entfällt 
jedoch, wenn aufgrund der Untersu-
chung eine Bestrafung oder Verur-
teilung oder ein Verfallserkenntnis 
erfolgt. Für die Gegenprobe besteht 
kein Entschädigungsanspruch (§ 36 
LMSVG).

Untersuchung der Gegenprobe
Will der Unternehmer die Gegen-
probe nicht (oder nicht sofort) un-
tersuchen lassen, muss er sie 
unter den notwendigen Lagerbe-
dingungen aufbewahren, allenfalls 
einfrieren. Zu berücksichtigen sind 
lagerbedingte Veränderungen der 
Gegenprobe und dass ev. eine spä-
tere Untersuchung nicht mehr die 
gleiche Beweiskraft besitzt, wie eine 
sofortige Untersuchung.

Eine sofortige Untersuchung der 
Gegenprobe wird sich vor allem in 
Zweifelsfällen und auf jene Tatbe-
standsmerkmale empfehlen, be-
züglich der das Revisionsorgan ei-
nen Verdacht geäußert hat und die 
grobsinnlich wahrnehmbar sind. 
Die Kosten der Untersuchung der 
Gegenprobe trägt auch im Fall der 
späteren Einstellung eines Verfah-
rens oder bei Freispruch der Unter-
nehmer (ev. Kostendeckung durch 
die Rechtsschutzversicherung).

Auskunftspflicht
Die  Gegenproben  können  von  
staatlichen  Untersuchungsanstal-
ten  oder  von  staatlich  autorisierten
Untersuchungsanstalten  unter-

sucht  werden.  Die  Untersuchungs-
anstalt,  welche  die  amtliche  Probe 
untersucht, hat den autorisierten 
Personen, die die Gegenprobe un-
tersuchen, auf Anfrage alle Aus-
künfte über die Untersuchung be-
kannt zu geben, die für die Prüfung 
der Gegenprobe unerlässlich sind.

5.4     MASSNAHMEN DER AUF-
SICHTSORGANE

Bei  Verstößen  gegen  lebensmit-
telrechtliche  Vorschriften  kann  
das  Aufsichtsorgan  erforderliche 
verhältnismäßige Maßnahmen zur 
Mängelbehebung oder Risikomin-
derung anordnen:

 � Einschränkung oder das Verbot 
 des Inverkehrbringens oder der 
 Verwendung
 � teilweise oder gänzliche Schlie- 

 ßung von Betrieben
 � Untersagung oder Einschrän- 

 kung der Benützung von Räu- 
 men und Betriebsmitteln
 � Entzug oder die Aussetzung der 

 Zulassung von Betrieben
 � geeignete Behandlung
 � Verwendung zu anderen als den 

 ursprünglich vorgesehenen 
 Zwecken
 � Vernichtung von Lebensmitteln
 � Rücksendung an den Ur- 

 sprungsort im Falle des grenz- 
 überschreitenden Verbringens
 � Rücknahme vom Markt oder 

 den Rückruf vom Verbraucher
 � Information der Abnehmer und 

 Verbraucher
 � Anpassung der Kennzeichnung
 � Durchführung   betrieblicher 
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 Verbesserungen,   insbesondere  
 bei   der   Herstellung,   Lage- 
 rung, Verwendung, Dokumenta- 
 tion     und     Eigenkontrolle,  
 einschließlich     der     Vorlage 
 von Untersuchungszeugnissen
 � Durchführung baulicher, an- 

 lagentechnischer und ausstat- 
 tungsmäßiger Verbesserungen
 � unverzügliche Berichts- 

 pflicht über die Durchführung 
 der angeordneten Maßnahmen

Die Kosten der jeweiligen Maßnah-
men hat der Unternehmer zu tra-
gen. Ebenso hat der Unternehmer 
die Untersuchungskosten der amt-
lichen Probe bei Verurteilung bzw. 
Bestrafung zu bezahlen.

Das  Aufsichtsorgan  kann  zunächst  
eine  Verwarnung  aussprechen  und  
den  Unternehmer  unter Fristset-
zung zur Mängelbehebung auffor-
dern. Kommt der Unternehmer 
der Aufforderung nicht fristgerecht 
nach, werden die erforderlichen 
Maßnahmen mit Bescheid angeord-
net.

Bei Gefahr in Verzug kann das 
Aufsichtsorgan notwendige Maß-
nahmen nach Verständigung des 
Unternehmers sofort anordnen. 

Darüber muss binnen einer Woche 
ein schriftlicher Bescheid erlassen 
werden, widrigenfalls die getroffene 
Anordnung als aufgehoben gilt
.
Vorläufige Beschlagnahme
Aufsichtsorgane haben Waren vor-
läufig zu beschlagnahmen, wenn
 � einer behördlich angeordne- 

 te Maßnahme nicht oder nicht 
 fristgerecht Folge geleistet wur- 
 de und dies zum Schutz der Ver- 
 braucher vor nicht sicheren Wa-
 ren erforderlich ist oder
 � Gesundheitsschädlichkeit

vorliegt.
Das Aufsichtsorgan muss bei einer 
vorläufigen Beschlagnahme unver-
züglich Anzeige an die Staatsan-
waltschaft  oder  die  Bezirksver-
waltungsbehörde  erstatten.  Die  
vorläufige  Beschlagnahme erlischt, 
wenn nicht binnen vier Wochen vom 
Gericht ein Beschlagnahmebe-
schluss bzw. von der Verwaltungs-
behörde ein Beschlagnahmebe-
scheid erlassen wird.
 
Die beschlagnahmten Waren ver-
bleiben im Betrieb. Sie sind so zu 
verschließen oder zu kennzeichnen, 
dass eine Veränderung ohne Ver-
letzung der Behältnisse, der Ver-
packung oder der Kennzeichnung 

nicht möglich ist. Der Unternehmer 
ist vom Aufsichtsorgan schriftlich 
über die strafrechtlichen Folgen der 
Verbringung oder Veränderung der 
beschlagnahmten Erzeugnisse zu 
belehren. Den Unternehmer trifft 
die Pflicht, die Waren vor Schäden 
zu bewahren. Notwendige Maßnah-
men sind nur in Anwesenheit eines 
Aufsichtsorgans zulässig. Waren-
proben dürfen nur über Auftrag der 
zuständigen Behörde entnommen 
werden.

Vernichtung leicht verderblicher 
Lebensmittel
Statt einer Beschlagnahme kann bei 
leicht verderblichen Waren durch 
den Unternehmer in Anwesenheit 
des Aufsichtsorganes die Vernich-
tung erfolgen, die zu dokumentieren 
ist.
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6.1 VERHALTEN DES UNTERNEH-
MERS BEI LEBENSMITTELRECHT-
LICHEN KONTROLLEN

Unternehmer sind verpflichtet,
 � die Kontrolle im gesetzlichen 

 Rahmen zu dulden
 � die Aufsichtsorgane bei der Kon- 

 trolle bestmöglich zu unter 
 stützten, ihnen Personen, die 
 mit dem Unternehmen vertraut 
 sind, beizustellen und ihnen den 
 verantwortlichen Beauftragten 
 (§ 9 VStG – siehe Seite 18ff) zu 
 nennen
 � den Aufsichtsorganen ist der 

 Zutritt zu allen Betriebsgrund- 
 stücken, Verkaufs- und Be- 
 triebsräumen, Kühhäusern, Be- 
 förderungsmitteln zu  gewähren
 � die  Einsichtnahme  der  für  die 

 Kontrolle  und  Zwecke  der  
 Rückverfolgbarkeit  maßgeb- 
 lichen Unterlagen (Geschäfts- 
 aufzeichnungen, Lieferscheine, 
 Rechnungen) auf Schrift- und 
 Datenträger zu ermöglichen 
 bzw. diese Unterlagen nachzu- 
 reichen und Abschriften darü- 
 ber unentgeltlich anzufertigen
 � auf Verlangen den Aufsichtsor- 

 ganen die erforderlichen Aus- 
 künfte, insbesondere über Her- 
 stellung, Bearbeitung, Herkunft

 und Abnehmer von Waren sowie  
 über alle Betriebe des Unter- 
 nehmens einschließlich Trans- 
 portmittel zu erteilen oder nach- 
 zureichen
 � auf  Verlangen  maßgebliche  In- 

 formationen  über  die  Zusam- 
 mensetzung  und  Herstellung 
 der untersuchten Ware der  
 Österreichischen Agentur für 
 Gesundheit und Ernährungs- 
 sicherheit GmbH oder den Un- 
 tersuchungsanstalten der Län- 
 der bekannt zu geben, wenn  
 dies in einem konkreten Anlass- 
 fall zum Schutz der Gesundheit 
 oder zur Gewährleistung von si- 
 cheren Waren oder zum Schutz 
 vor Täuschung für die Beurtei- 
 lung einer Probe notwendig ist

Wichtig: Unternehmer haben dafür 
zu sorgen, dass diese Pflichten auch 
während ihrer Abwesenheit erfüllt 
werden. Verhindert oder vereitelt 
der Unternehmer die Kontrolle, dro-
hen Verwaltungsstrafen bis
€ 20.000,--.

6.2     RECHTSCHUTZVERSICHE-
RUNG

Besteht eine Rechtschutzversiche-

rung, so sollte diese bereits bei Ein-
leitung des Verfahrens informiert 
werden. Zu klären ist, in welchem 
Umfang die Rechtsschutzversi-
cherung verpflichtet ist, allfällige 
Verfahrenskosten (Gerichtskosten, 
Anwaltskosten, Untersuchungskos-
ten der amtlichen Probe sowie der 
Gegenprobe, Gerichts- bzw. Verwal-
tungsstrafen) zu ersetzen.

6.3     VERANTWORTUNG DES UN-
TERNEHMERS

1.    Eigenkontrolle
Unternehmer haben die Einhaltung 
der lebensmittelrechtlichen Vor-
schriften durch Eigenkontrollen zu 
überprüfen  und  gegebenenfalls  
die  erforderlichen  Maßnahmen  zur  
Mängelbehebung  oder Risikomin-
derung zu setzen. Dies wird gewähr-
leistet durch Eigenkontrollsysteme 
nach den Grundsätzen von HACCP 
(Gefahren- bzw. Risikoanalyse kri-
tischer Kontrollpunkte) oder Quali-
tätsmanagementsysteme.

2.    Rückverfolgbarkeit
Lebensmittelunternehmer haben 
auf ihrer jeweiligen Produktions-, 
Verarbeitungs- und Vertriebsstu-
fe im Rahmen des Risikomanage-

6. PFLICHTEN DES 
UNTERNEHMERS (§38 LMSVG)
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6. PFLICHTEN DES 
UNTERNEHMERS (§38 LMSVG)

ments die Rückverfolgbarkeit aller 
verarbeiteten Stoffe sicherzustellen. 
Es sind daher Systeme und Verfah-
ren (z.B. Aufzeichnungen) einzurich-
ten, um im Krisenfall die Melde- und
Rückrufpflichten erfüllen zu kön-
nen.

3. Melde-, Warn- und Rückruf-
pflichten
Erkennt ein Unternehmer, dass 
ein Lebensmittel, mit dem er als 
Erzeuger, Verarbeiter oder Händ-
ler befasst war und das nicht mehr 
unter seiner Kontrolle steht, nicht 
den Voraussetzungen der Lebens-
mittelsicherheit entspricht, so muss 
er dieses unverzüglich vom Markt 
nehmen, ausgelieferte Produkte 
zurückrufen sowie die Verbraucher 
und zuständigen Behörden infor-
mieren.

4.    Information der Öffentlichkeit
Besteht aufgrund einer Lebens-
mitteluntersuchung oder einer 
Meldung über das Schnellwarnsys-
tem der begründete Verdacht, dass 
Waren gesundheitsschädlich sind 
und dadurch eine größere Bevölke-
rungsgruppe gefährdet ist, so hat 
– unter Berücksichtigung allfälli-
ger vom Unternehmer getroffener 
Maßnahmen (Informations- und 
Rückrufaktionen) - das Gesund-

heitsministerium die Öffentlichkeit 
zu informieren.

Nach dem Verhältnismäßigkeits-
prinzip wird eine Information der Öf-
fentlichkeit durch die Behörden nur 
dann in Betracht kommen, soweit 
eigene Hinweis- oder Rückrufaktio-
nen der Unternehmer nicht ausrei-
chen, um eine Gefahr zu beseitigen.
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7.1     VERWALTUNGSSTRAFTAT-
BESTÄNDE

Verwaltungsrechtlich strafbar ist 
das Inverkehrbringen von
 � Lebensmitteln, Gebrauchs- 

 gegenständen und kosmeti- 
 schen Mitteln, die für die be- 
 stimmungsgemäße Verwen- 
 dung ungeeignet oder mit irre-
 führenden oder krankheitsbezo- 
 genen Angaben versehen sind 
 oder
 � Lebensmittel, die wertgemin- 

 dert oder verfälscht sind, ohne 
 dass dieser Umstand deutlich  
 unallgemein verständlich kennt- 
 lich gemacht ist.

Weiters ist strafbar, wer
 � gegen das Kennzeichnungs- 

 recht oder die unmittelbar an- 
 wendbaren Rechtsakte der Eu- 
 ropäischen Gemeinschaft, ins 
 besondere die EU-Hygienevor 
 schriften, verstößt.

7.2     ABLAUF VERWALTUNGS-
STRAFVERFAHREN

Wenn ein Organ der Bezirksverwal-
tungsbehörde (in Wien Marktamt 
– MA 59) einen verwaltungsstraf-
rechtlichen  Tatbestand  als  er-
füllt  ansieht,  übermittelt  es  eine  
Anzeige  an  die zuständige Be-
zirksverwaltungsbehörde (in Wien 
Magistratisches Bezirksamt) als 
Verwaltungsstrafbehörde zur Ein-

leitung des Verwaltungsstrafverfah-
rens.

Die Behörde kann
 � das Verfahren einstellen
 � sofort eine Strafverfügung er- 

 lassen oder
 � bei Unklarheiten den Unterneh- 

 mer zur Rechtfertigung auffor- 
 dern

Die Aufforderung zur Rechtfertigung 
enthält eine Beschreibung der zur 
Last gelegten Verwaltungsübertre-
tung. Der Unternehmer kann dazu 
schriftlich oder mündlich Stellung 
nehmen und Beweismittel (z.B. Un-
tersuchung der Gegenprobe, etc.) 
vorbringen. Zum Termin kann auch 
ein bevollmächtigter  Vertreter  ent-
sendet  werden.  In  der  Praxis  ist  
es  zumeist  empfehlenswert,  die 
Rechtfertigung – nach Einholung 
eines juristischen Beistandes – 
schriftlich abzugeben.

Wichtig:  Vorrangig  zu  klären  ist,  
ob  der  Unternehmer  selbst  für  die  
beanstandeten  Mängel verantwort-
lich ist oder für diesen Bereich ein 
Mitarbeiter als verantwortlicher Be-
auftragter (§ 9 VStG) bestellt wurde. 
In diesem Fall müsste der betref-
fende Verantwortliche der Behörde 
namhaft gemacht werden.

Um der verwaltungsstrafrechtlichen 
Verantwortung zu entgehen, muss 
der Verantwortliche nachweisen, 
dass er durch die Einrichtung eines 

wirksamen Kontrollsystems sicher-
gestellt hat, dass seinen Anordnun-
gen entsprochen wird. Bei einem 
lebensmittelrechtlichen Verstoß ist 
der Behörde konkret darzulegen, 
in welcher Weise im Unternehmen 
sichergestellt wird, dass lebensmit-
telrechtliche Verstöße vermieden 
bzw. wahrgenommen und abgestellt 
werden. Insbesondere ist darzule-
gen, auf welche Weise der  Verant-
wortliche  seiner  Verpflichtung  zur  
Überwachung  der  von  ihm  beauf-
tragten  Personen nachgekommen 
ist und wieso dessen ungeachtet, die 
in Rede stehende Übertretung nicht 
verhindert werde konnte (VwGH 
92/10/0449).

Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
sollte entschieden werden, ob und 
in welchem Umfang eine Gegenpro-
be untersucht werden soll, um al-
lenfalls über einen entsprechenden 
Gegenbeweis verfügen zu können.

Nach der Rechtfertigung kann die 
Verwaltungsbehörde
 � das Verfahren entweder einstel- 

 len oder
 � eine Strafverfügung erlassen

Gegen die Strafverfügung kann 
binnen 14 Tagen ab Zustellung 
(Übernahmedatum bei sofortiger 
Zustellung bzw. Datum der Hinter-
legungsanzeige) Einspruch erhoben 
werden, der keiner Begründung be-
darf und formfrei ist). Dieser kann 
schriftlich, mündlich, per Fax oder 

7. VERWALTUNGSSTRAF- 
VERFAHREN VOR DER  
VERWALTUNGSBEHÖRDE
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E-Mail eingebracht werden, wobei 
der Absender die mit der Übermitt-
lungsart verbundenen Risiken trägt. 
Bei Fristversäumnis wird die Straf-
verfügung vollstreckbar. Gegen eine 
unverschuldete Fristversäumnis 
gibt es die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand.

Im Einspruch besteht die Möglich-
keit sich zu rechtfertigen und Be-
weismittel vorzubringen. Wenn man 
der Ansicht ist, dass man die Tat 
überhaupt nicht oder anders began-
gen hat, tritt die Strafverfügung au-
ßer Kraft und es wird das ordentliche 
Verfahren eingeleitet. Es kommt zu 
weiteren Ermittlungen und Prüfung 
aller Umstände (Einkommens-, Ver-

mögens- und Familienverhältnisse,    
Sorgepflichten, Erschwernis- und 
Milderungsgründe). 

Wenn Einspruch nur wegen einer zu 
hohen Strafe oder einer unrichtigen 
Entscheidung über die Kosten erho-
ben wird, so tritt die Strafverfügung 
nur hinsichtlich dieses angefochte-
nen Teiles außer Kraft und es wird 
über die Höhe der Strafe oder Kos-
ten neuerlich entschieden. Im erge-
henden Straferkenntnis darf keine 
höhere Strafe wie in der Strafver-
fügung verhängt werden. Dagegen 
kann dann binnen 4 Wochen Be-
schwerde erhoben werden.

Über die Beschwerde entscheidet 

in der Regel das Verwaltungsge-
richt. Soweit gegen das Erkenntnis 
in zweiter Instanz kein ordentliches 
Rechtsmittel mehr zulässig ist, kann 
binnen 6 Wochen eine Beschwerde 
beim Verfassungsgerichtshof und 
beim Verwaltungsgerichtshof erho-
ben werden, die von einem Rechts-
anwalt unterschrieben sein muss 
und mit € 180,-- zu vergebühren ist.

Verjährung
Im Lebensmittelrecht gilt eine ein-
jährige Verjährungsfrist für die Ver-
folgung von Verwaltungsübertre-
tungen. Danach ist eine Verfolgung 
durch die Behörde unzulässig und 
es kann die Verjährungseinrede er-
hoben werden.

7.3     MUSTER EINSPRUCH

[Ihr Name

Ihre Anschrift]

Magistratisches Bezirksamt
für den xx. Bezirk
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Wien        Wien, am xxxxxxx

Betrifft: Einspruch gegen die Strafverfügung vom xxxxxxxxx
 AZ MBA xxxxxxxxxxxxxxx

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich, [Name, Geburtsdatum], erhebe hiermit innerhalb offener Frist EINSPRUCH gegen die
Strafverfügung [Aktenzahl der Strafverfügung] der [Behörde die auf der Strafverfügung steht], ausgestellt am 
[Datum der Strafverfügung] und beantrage deren Aufhebung sowie die Einstellung des Verwaltungsstrafverfah-
rens.

Begründung [kann, muss aber nicht erfolgen
z.B. Zu der mir vorgeworfenen Übertretung gebe ich folgendes an: xxxxx]

Freundliche Grüße

Unterschrift
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Für die Einhaltung der Verwal-
tungsvorschriften durch juristische 
Personen (GmbH, AG, Verein) oder 
eingetragene Personengesellschaf-
ten (OG, KG) ist, sofern die Verwal-
tungsvorschriften nicht anderes 
bestimmen und soweit nicht ver-
antwortliche Beauftragte gemäß  
§ 9 VStG bestellt sind, strafrechtlich 
verantwortlich, wer zur Vertretung 
nach außen berufen ist (z.B. han-
delsrechtlicher Geschäftsführer, 
Vorstand, persönlich haftender Ge-
sellschafter). Bei Einzelunterneh-
men ist der Inhaber verantwortlich.

Die zur Vertretung nach außen Be-
rufenen sind berechtigt aus ihrem 
Kreis eine oder mehrere Personen 
als verantwortliche Beauftragte 
zu bestellen, denen für das ganze 
Unternehmen oder für bestimmte 
räumlich oder sachlich abgegrenz-
te Bereiche des Unternehmens die 
Verantwortung für die Einhaltung 
der Verwaltungsvorschriften ob-
liegt. Auf Verlangen der Behörde 
sind diese dazu verpflichtet.

Für bestimmte räumlich (z.B. Be-
triebsstätte) oder sachlich abge-
grenzte Bereiche des Unterneh-
mens können aber auch andere 
Personen z.B. Arbeitnehmer zu  ver-
antwortlichen Beauftragten bestellt 
werden.

Die Bestellung eines verantwort-
lichen Beauftragten bewirkt einen 
Wechsel in der verwaltungsstraf-
rechtlichen Verantwortlichkeit. Die-
se geht von dem nach außen zur 
Vertretung Berufenen auf den ver-
antwortlichen Beauftragten über, 
allerdings nur, wenn sämtliche Vo-
raussetzungen des § 9 VStG erfüllt 
sind. 
Für die Bestellung eines verant-
wortlichen Beauftragten müssen 
folgende Voraussetzungen vorlie-
gen:
 � Bestellung durch Vertrag durch 

 ein vertretungsbefugtes Organ 
 � Bezeichnung als „verantwort- 

 liche Beauftragte“ beziehungs- 
 weise „verantwortlicher Beauf- 
 tragter“
 � Anordnungsbefugnis der bzw.  

 des verantwortlichen Beauftrag- 
 ten über einen klar abgegrenz- 
 ten Bereich (für das ganze Un- 
 ternehmen oder für bestimm- 
 te räumlich oder sachlich ab- 
 gegrenzte Bereiche des Unter- 
 nehmens)
 � Hauptwohnsitz im Inland
 � Nachweisliche Zustimmung der  

 bzw. des verantwortlichen Be- 
 auftragten
Das Erfordernis des Hauptwohnsit-
zes im Inland gilt nicht für Staatsan-
gehörige von EWR-Vertragsstaaten, 
falls Zustellungen im Verwaltungs-

strafverfahren durch Staatsverträge 
mit dem Vertragsstaat des Wohn-
sitzes des verantwortlichen Beauf-
tragten oder auf andere Weise si-
chergestellt sind.

Die zur Vertretung nach außen beru-
fenen Personen sowie Einzelunter-
nehmer bleiben trotz Bestellung ei-
nes verantwortlichen Beauftragten 
strafrechtlich verantwortlich, wenn 
sie die Tat vorsätzlich nicht verhin-
dert haben. Sie sind verpflichtet, 
den verantwortlichen Beauftragten 
zu überwachen, zu beobachten, ob 
verwaltungsstrafrechtlich relevante 
Handlungen oder Unterlassungen 
erfolgen. Sie haben zu überprüfen, 
ob der verantwortlich Beauftragte 
auf Weisungen reagiert und müssen 
diesen gegebenenfalls abberufen 
und eine andere Person bestellen. 

Aus Gründen der Beweissicherung 
und als Nachweis für die Behör-
de ist es notwendig, die Bestellung 
des verantwortlichen Beauftrag-
ten schriftlich zu dokumentieren 
und kann dafür das nachstehende 
Formular „Bestellung zum verant-
wortlichen Beauftragten gemäß  
§ 9 VStG“ verwendet werden. Dieses 
Formular hat der bestellte verant-
wortliche Beauftragte mit Datum zu 
unterfertigen.

8. BESTELLUNG ZUM VERANT-
WORTLICHEN BEAUFTRAGTEN 
GEMÄSS § 9 VSTG



19

BESTELLUNG ZUM VERANTWORTLICHEN  
BEAUFTRAGTEN GEMÄSS § 9 VSTG

Vor- und Zuname

Wohnadresse

Wir bestellen Sie gemäß § 9 VStG zum verantwortlichen Beauftragten für folgende Bereiche:

1.) Sie   sind   für   die   Einhaltung   aller   lebensmittelrechtlicher   Bestimmungen   verantwortlich, insbesondere  
 für folgende:

 � Lebensmittelrecht (insbesondere Lebensmittelhygiene, Lebensmittelkennzeichnung)
 �
 �
 �
 �
 �
 �

2.)  Ihre Verantwortung umfasst räumlich folgende Standorte:

Sie sind berechtigt, zur Erfüllung Ihrer Obliegenheiten und in Ergänzung allgemein ergangener Dienstanweisungen 
spezielle Anweisungen für Ihren Verantwortungsbereich zu erlassen. Davon ist Ihr zuständiger Vorgesetzter zu 
unterrichten.

Mit   Ihrer   Unterschrift   bestätigen   Sie,   dass   Sie   Ihre   Bestellung   zum   lebensmittelrechtlich
Verantwortlichen zur Kenntnis genommen und dieser zugestimmt haben.

Zustimmend zur Kenntnis genommen:

 Ort  Datum  Unterschrift
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§ 9. VERWALTUNGSSTRAFGESETZ (VSTG)
(1) Für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften durch juristische Personen oder eingetragene Per-
sonengesellschaften ist, sofern die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen und soweit nicht 
verantwortliche Beauftragte (Abs. 2) bestellt sind, strafrechtlich verantwortlich, wer zur Vertretung nach 
außen berufen ist.

(2) Die zur Vertretung nach außen Berufenen sind berechtigt und, soweit es sich zur Sicherstellung der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit als erforderlich erweist, auf Verlangen der Behörde verpflichtet, aus 
ihrem Kreis eine oder mehrere Personen als verantwortliche Beauftragte zu bestellen, denen für das 
ganze Unternehmen oder für bestimmte räumlich oder sachlich abgegrenzte Bereiche des Unterneh-
mens die Verantwortung für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften obliegt. Für bestimmte räum-
lich oder sachlich abgegrenzte Bereiche des Unternehmens können aber auch andere Personen zu ver-
antwortlichen Beauftragten bestellt werden.

(3) Eine natürliche Person, die Inhaber eines räumlich oder sachlich gegliederten Unternehmens ist, 
kann für bestimmte räumlich oder sachlich abgegrenzte Bereiche ihres Unternehmens einen verant-
wortlichen Beauftragten bestellen.

(4) Verantwortlicher Beauftragter kann nur eine Person mit Hauptwohnsitz im Inland sein, die straf-
rechtlich verfolgt werden kann, ihrer Bestellung nachweislich zugestimmt hat und der für den ihrer 
Verantwortung unterliegenden klar abzugrenzenden Bereich eine entsprechende Anordnungsbefugnis 
zugewiesen ist. Das Erfordernis des Hauptwohnsitzes im Inland gilt nicht für Staatsangehörige von EWR-
Vertragsstaaten, falls Zustellungen im Verwaltungsstrafverfahren durch Staatsverträge mit dem Ver-
tragsstaat des Wohnsitzes des verantwortlichen Beauftragten oder auf andere Weise sichergestellt sind.

(5) Verletzt der verantwortliche Beauftragte auf Grund einer besonderen Weisung des Auftraggebers 
eine Verwaltungsvorschrift, so ist er dann nicht verantwortlich, wenn er glaubhaft zu machen vermag, 
dass ihm die Einhaltung dieser Verwaltungsvorschrift unzumutbar war.

(6) Die zur Vertretung nach außen berufenen Personen im Sinne des Abs. 1 sowie Personen im Sinne 
des Abs. 3 bleiben trotz Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten - unbeschadet der Fälle des  
§ 7 - strafrechtlich verantwortlich, wenn sie die Tat vorsätzlich nicht verhindert haben.

(7) Juristische Personen und eingetragene Personengesellschaften sowie die in Abs. 3 genannten na-
türlichen Personen haften für die über die zur Vertretung nach außen Berufenen oder über einen verant-
wortlichen Beauftragten verhängten Geldstrafen, sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen und die 
Verfahrenskosten zur ungeteilten Hand.
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9.1 GERICHTLICHE STRAFTATBE-
STÄNDE

Gerichtlich strafbar ist, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig
 � gesundheitsschädliche Lebens- 

 mittel, Gebrauchsgegenstände- 
 oder kosmetische Mittel in Ver- 
 kehr bringt oder
 � Fleisch, welches der Unter- 

 suchungspflicht unterliegt oder 
 Fleischzubereitungen als Le- 
 bensmittel in Verkehr  bringt, 
 ohne  dass  es  den  vorgeschrie- 
 benen  Untersuchungen  unter- 
 zogen  wurde,  oder genussun- 
 taugliches Fleisch als Lebens- 
 mittel in Verkehr bringt.

9.2     ORDENTLICHES STRAFVER-
FAHREN

Liegt   ein   gerichtlicher   Straftat-
bestand   vor,   übermittelt   das   
Marktamt   eine   Anzeige   an   die
Staatsanwaltschaft.

Der zuständige Bezirksanwalt hat 
folgende Möglichkeiten:
 � Zurücklegung der Anzeige
 � Zurücklegung wegen mangeln- 

 der Strafwürdigkeit
 � Strafantrag an das zuständige 

 Bezirkgericht

Wird vom Bezirksanwalt ein Strafan-
trag an das Bezirksgericht gestellt, 
wird eine mündliche Verhandlung 
mit Einvernahme des Beschuldig-
ten, Befragung des Sachverständi-
gen etc. anberaumt.

Mögliche Beendigungsarten des 
gerichtlichen Verfahrens:
 � Verurteilung
 � Freispruch
 � Einstellung des Verfahrens
 � Diversion   (z.B.   außergerichtli- 

 cher   Tatausgleich,   gemeinnüt- 
 zige   Leistungen,   Zahlung   ei- 
 nes Geldbetrages, etc.)

Einziehung
Die beanstandeten Lebensmittel, 
Gebrauchsgegenstände oder kos-
metischen Mittel können vom Ge-
richt eingezogen werden. Davon 
kann abgesehen werden, wenn ge-
währleistet wird, dass keine Inver-
kehrsetzung erfolgt.

9.3     UNTERSAGUNG DER GEWER-
BEAUSÜBUNG

Im Strafurteil kann die Gewerbeaus-
übung (mindestens 1 Jahr - höchs-
tens 5 Jahre) untersagt werden, 
wenn der Täter schon zweimal we-
gen gleicher Taten verurteilt worden 
ist. Statt einer Untersagung können 
dem Täter auch Bedingungen für 
die Ausübung des Gewerbes vorge-
schrieben werden.

9.4     URTEILSVERÖFFENTLI-
CHUNG

Das Strafurteil kann auf Kosten des 
Verurteilten in Tageszeitungen ver-
öffentlicht werden, wenn der Täter  
schon  zweimal  wegen  lebensmit- 
telrechtlichen  Verstößen  verurteilt  
worden  ist,  die  auf  der gleichen  

schädlichen  Neigung  beruhen  und  
zu  befürchten  ist,  dass  der  Tä-
ter  weiterhin  derartige strafbare 
Handlungen mit nicht bloß leichten 
Folgen begehen wird.

9.5     HAFTUNG DES UNTERNEH-
MERS FÜR GERICHTLICHE STRA-
FEN

Der Unternehmer haftet für Geld-
strafen, Kosten der Urteilsveröf-
fentlichung und als Bereicherung 
abgeschöpfte Geldbeträgen, zu de-
ren Zahlung ein Arbeitnehmer oder 
Beauftragter seines Betriebes nach 
LMSVG verurteilt wurde, wenn die 
strafbare Handlung im Rahmen der 
dienstlichen Obliegenheiten des Be-
triebes begangen wurde.

Die Einrichtung interner Kontroll-
mechanismen (z.B. Eigenkont-
rollsystem, Qualitätssicherungs-
system), die  regelmäßig  auf  ihr  
Funktionieren  überprüft  werden  
müssen,  um  Risikobereiche  in  ei-
nem Unternehmen  zu  erkennen,  
sind        auch notwendig,  um  nicht  
nach  dem Verbandsverantwortlich-
keitsgesetz (BGBl. I Nr. 151/2005) 
strafbar zu sein. Dieses Gesetz re-
gelt die strafrechtliche Verantwort-
lichkeit von Unternehmen und kann 
bei den gerichtlichen Straftatbe-
ständen zusätzlich in Betracht kom-
men.

9.   GERICHTLICHES 
STRAFVERFAHREN
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10. WICHTIGE LINKS UND 
ANSPRECHPERSONEN

10.1   WIRTSCHAFTSKAMMER

Übersicht über lebensmittelrechtli-
che Bestimmungen:

Bundesgremium Lebensmittel-
handel: wko.at/lebensmittelhandel

Fachverband der Nahrungs- und 
Genussmittelindustrie:  http://www.
dielebensmittel.at > Schwerpunkt-
thmen > Lebensmittelrecht

10.2   MAGISTRAT WIEN

Magistratsabteilung 59
Marktservice & Lebensmittelsicher-
heit
Spittelauer Lände 45, 1090 Wien
T 01/4000-59210
F 01/4000-9959210
E post@ma59.wien.gv.at
W www.marktsicherheit.wien.at

Bewilligung eines Straßenstandes 
(Imbiss-, Würstelstand): http://www.
wien.gv.at/amtshelfer/wirtschaft/
gewerbe/betriebsstaette/Strassen-
stand/verkaufsstand/aufstellung.
html

Bewilligung eines Marktstandes: 
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/
wirtschaft/maerkte/markt/markt-
stand/errichtung.html

10.3   BUNDESMINISTERIUM FÜR 
ARBEIT, SOZIALES, GESUNDHEIT 
UND KONSUMENTENSCHUTZ

Gesetzesüberblick zum Lebensmit-
telrecht:
www.verbrauchergesundheit.gv.at > 
Lebensmittelrecht

Branchenleitlinien zur Lebensmit-
telhygiene: 
www.verbrauchergesundheit.gv.at > 
Hygieneleitlinien

Checklisten für die Kontrollen von 
Lebensmittelbetrieben: 
www.verbrauchergesundheit.gv.at > 
Lebensmittelrecht > Lebensmittel-
kontrolle

10.4   ANSPRECHPERSONEN  IN  
IHRER  WIRTSCHAFTSKAMMER

Abteilung für Rechtspolitik 
Stubenring 8-10, 1010 Wien
T 01/514 50-1615,  F 01/ 514 50 -1761
E rechtspolitik@wkw.at 
W wko.at/wien/rp 

Landesgremien des Lebensmittel-
handels, Agrarhandel, Außenhandel
E lebensmittelhandel@wkw.at 
W wko.at/wien/lebensmittelhandel

T 01/514 50-3234

Landesinnung Wien der Lebensmit-
telgewerbe 
E lebensmittel@wkw.at 
W wko.at/wien/lebensmittel

T 01/514 50-6315

Fachgruppe Gastronomie 
E gastronomie@wkw.at 
W wko.at/wien/gastronomie 

T 01/514 50-4206

Fachgruppe Hotellerie 
E hotellerie@wkw.at 
W wko.at/wien/hotel

T 01/514 50-3108

Fachgruppe Kaffeehäuser 
E kaffeehaeuser@wkw.at 
W wko.at/wien/kaffeehaeuser

T 01/514 50-3103



23

10.5   PROJEKTSPRECHTAGE 

Am Projektsprechtag besteht die 
Möglichkeit, das Betriebsanlagen-
projekt mit Sachverständigen und 
Juristen vorab zu besprechen. Die 
Projektsprechtage finden in den 
Betriebsanlagenzentren in vier Ma-
gistratischen Bezirksämtern jeweils 
am Donnerstag von 8.00 h –  13.00 
h statt. Eine telefonische Voranmel-
dung ist notwendig -   http://www.
wien.gv.at/mba/projekt.html.

BETRIEBSANLAGENZENTRUM FÜR 
DIE BEZIRKE 1, 3, 4, 5, 6, 7 UND 8 
angesiedelt im MBA 1/8
1010 Wien, Wipplinger Straße 8
Telefon: 4000 – 01000
E-Mail: post@mba01.wien.gv.at

BETRIEBSANLAGENZENTRUM 
FÜR DIE BEZIRKE 2, 10, 11 UND 23
angesiedelt im MBA 10
1100 Wien, Laxenburger Straße 43-
45
Telefon: 4000 – 10000
E-Mail: post@mba10.wien.gv.at

BETRIEBSANLAGENZENTRUM 
FÜR DIE BEZIRKE 12, 13, 14, 15, 16 
UND 17
angesiedelt im MBA 12
1120 Wien, Schönbrunner Straße 
259
Telefon: 4000 – 12000
E-Mail: post@mba12.wien.gv.at

BETRIEBSANLAGENZENTRUM 
FÜR DIE BEZIRKE 9, 18, 19, 20, 21 
UND 22
angesiedelt im MBA 21
1210 Wien, Am Spitz 1
Telefon: 4000 – 21000
E-Mail: post@mba21.wien.gv.at

10.6  LEBENSMITTELUNTER- 
SUCHUNGSANSTALTEN IN WIEN

Eurofins-Österreich Lebensmittel-
analytik GmbH
1110 Wien, Brehmstraße 14a
T 01/904 3344 - 100
F 01/904 3344 - 105
E office@eurofins.at
W www.eurofins.at

LVA GmbH - LEBENSMITTELVER-
SUCHSANSTALT
1190 Wien, Blaasstraße 29
T 01/36 88 555
F 01/36 88 555-20 
E service@lva.at
W www.lva.at
F 01/31342-2430
E anton.pachinger@austriatabak.at
UMWELTBUNDESAMT GMBH
1090 Wien, Spittelauer Lände 5
T 01/31304-5216
F 01/31304-5400
E office@umweltbundesamt.at
W www.umweltbundesamt.at 

ÖSTERREICHISCHE AGENTUR FÜR 
GESUNDHEIT UND ERNÄHRUNGS-
SICHERHEIT GMBH (AGES)
Institut für Lebensmittelsicherheit
1220 Wien, Spargelfeldstraße 191
T 01/0 50555-35107
F 01/0 50555-35109
E lebensmittel.wien@ages.at
W www.ages.at

GESAMTLISTE DER LEBENSMIT-
TELGUTACHTER
www.verbrauchergesundheit.gv.at > 
Lebensmittelrecht > Lebensmittel-
kontrolle
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IM PERSÖNLICHEN KONTAKT
Zur Klärung dringender Fragen genügt oft ein Anruf.
Wir sind gerne für Sie da.

MO: 8 - 17 Uhr | DI-DO: 8 - 16.30 Uhr | FR: 8 - 16 Uhr

Bitte nach Möglichkeit Ihre Mitgliedsnummer bereithalten.

Wir nehmen uns auch gerne Zeit für ein persönliches 
Gespräch. Bitte vereinbaren Sie dazu immer einen Termin.

»

Meine Branche

Die beste Wahl für Ihr Anliegen!

Netzwerke & Kooperationen

» DIGITAL RUND UM DIE UHR
Unsere Online-Services bieten per Mausklick Know-how, 
Unterstützung und Informationen zu allen betrieblichen 
Fragen. Von A wie Arbeitsrecht bis Z wie Zoll.

W wko.at/wien | E info@wkw.at |  /WKOwien 
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